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Von 1V ZEIGERS

Diıie Schau auf das natürlıche un übernatürliche e1N der Ehe (vg 939
hieile Ehie‘* VOr1Scn He{t)bildet d1e Grundlage für d1ie Ordnungdes Sol]
Dıie Ehie 1ST grundsätzlich unautlöslich uch Katholiken verwechseln die Un-
gültigkeitserklärung CINeETr nur scheinbar bestehenden Ehe mit Ehescheidung,
das heißt _Ösung des Ehebandes. Ungültigkeitserklärung g1ibt und mMu

geben Eıne eheliche Verbindung, die nter trennenden Hindernis
der hne die vorgeschriebene OTrM geschlossen wurde, hat überhaupt kei
Eheband erzeugt. Dann wıird NUr dieser Tatbestand festgestellt, Eheband
kann Sar nıcht gelöst werden, weil nicht vorlag. Das gleiche gilt eiNer

Verbindung, be1 der etwa der Ehewiıille WCSCH Zwang fehlte der auf rund
VONn Abmachungen Natur und Heiliıgkeit der Ehe innerlich rstört

Solchie Fälle sind heute Sar nıcht selten. Das bräutliche Jawort besagt,
dafß iInNnan sich geDENSECELUS das eC aut naturgemäßen Verkehr, aut
Nachkommenschaft, auf Ausschließlichkeit und Ireue zugesteht Würde

ausdrückliıchen VWıllenserklärung nıcht NuUur aus Irrtum bezüglich
der ehelichen Forderungen, nicht NUur AaUus mangelndem Wıllen tatsäch-
licher Pflichterfüllung C1N: der Grundforderungen des ehielichen Rechtes
wıderrufen oder verweigert werden, Zu Beispiel das Recht autf Ireue der
aı Ausschließlichkeit der Nachkommenschaft, stünde dem erstenJaC 1'

aut Wesentliches gerichtetes Ne1n gegenüber, Iso die Aufhebung desEhe
willens selbst

Für C1nNe6 gültige sakramentale Ehe jedoch ennt die Kirche nur CINZI1LC
Lösungsmöglichkeit : WIeNN nämlich körperlich nıcht vollzogen WAar. Das
bedeutet keinen Durchbruch durch den umfassenden Grundsatz der Unauf-
löslichkeit. Die Kırche sıeht die Natur der ehelichen Verbindung ihrer
Ganzheıit und rechnet daher mıi1t den beiden Elementen: diem geistigen,rechts-
erzeugenden Element des Ehewillens diem er körperlichenVereinigung.
Solange das Z7we1lte fehlt; ist das, W As gemeıinhin Ehe HeNNT, noch 111

letzten Verbindliıchkeit geführt. Es bleibt dabe1i der Grundsatz
wahrt, daß der Ehewilledie Partner bindet, daß S1C von sich aus nıcht
zurücktreten, nıcht einmal C1INCN Rechtsanspruch aufLösungihrer he
die höchste kirchliche Autorität erheben können. Dies geschieht vielmehr i
C1iNnem Gnadenakt, Dispens. Naturgemäfß sind das seltene Fälle Me1
handelt sich Klagen WICSCN Ungültigkeitserklärung, und uch
der überwiegenden Zahl WESCH mangelnder OTIM e1m Abschluß

In diesem Zusammenhang Mas kurz das geschichtliche Entstehen der
nOrm werden S1e ZEIgT nämlich eindringlich welche Käm
die Kırchie die Reinerhaltung der Ehe und den Rechtsschutz der Fr
führen mu(ßte Dıiıe dabe1 angewandte Methodei 1Sst nıcht WCNLSCIC Lehrreich
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galt Frau VOT dem bürgerlichen CC als nıcht
Iw t1 Be1denGermanen ZUum Beispiel stanıd S1C zeitlebens W1C Mün-
unte derMundschaft C1N6S Mannes, des Vaters der Familtienältesten

oderEhegatten. Was WI1Tr heute Eheform9 nämlich das Jawort VOTL

Zeugen 'unddem amtlıchen Vertreter der Autorıität, 1Frühmittel-
alter nıichts anderes als die Übergabe der Braut aus der Mundschaft der
Familie 1 die des Bräutigams. Als familienrechtlicher Akt vollzog sıch 185

Hause, Rahmen der Famıilte. ach germanıschem Recht gehörten
Weesen Ee1INCLr gültigen Ehe dre1i Stücke: Verlöbnis, Mundübergabe, kör-

perlicherVollzug. Laufe des Miıttelalters verflüchtigte siıch NU:  a
mehr das Familiengefühl, dıe Mundübergabe wurde VO Bräutigam nıcht
mehr an dıe Famıiılie entlohnt und kam langsam ußer Übung. Das
machten sıch gew1issenlose Männer ZUNuUuTZE; versprachen dem Mädchen
die Ehe und „vollzogen‘ SIC, nachher CNLZOZSECEN S16 sıch der Bındung mit
derBegründung, die Mundübergabe SC1 J cht erfolgt.

Hiıer griff die Kıirche Denn SONST mu{ißte sich C 1D Verwilderung
der geschlechtlichen Sıtte und Ce1INe weıtere Gefährdung der Ohnedies VO.  n
dem bürgerlichen Recht benachteiligten Frauenwelt einschleichen. Diıe Kırche
suchte zunächst 1ı den Familienwieder den Sınn für das alte Mundrecht
wecken. Das milslang. Sıe verfiel dann aut merkwürdiges Ausflucht-
mittel WenNNn C1inNn Mannn TAau die Ehe versprochen S1'C nachher ‚voll-
zogen‘ hatte, präsumierte das Kirchenrecht einfach uch die vollzogene E A PaMundübergabe, und damıt dıe gültige Ehe Das schlug C111 und wirkte bıs
die verwilderte Zeit Ausweg gefunden atte das geheime Eheverspre-
chen, das siıch später ableugnen ließ

Nun zeigte sıch die Notwendigkeit, daß wen1gstens Element öffentlich
beweisbar mußte, anders Familıe und Gesellschaft och C111 Sıche-
rung beanspruchen wollten. Zunächst forderte die öffentliche Verlobung,

umgab S1'C vielerorts miıtkirchlichen Zeremonien. Schlueßlich genugte uch
das nıcht, dienn Verlobung ist eben lLösbar und hne Endgültigkeit. Da griff
die Kirche einem kühnen da die Familıe ıhrer Mundwaltung
versagte, erklärte sich die Kırche selbst als die stellvertretende Mundwalte-

füralle Fratuen und Mädchen. S1e Z dıe Mundübergabe als sichtbare
und beweisbare Eheform VOT ıhr Angesicht (1n facie Ecclesiae), der Piarrer
der T übergab Ul  3 <  F Zeug»en die Mundschaft den Bräutigam. Des-
wegenbestimmt noch 1 neuen Kırchenrecht Kanon 1097 N daß tür den
Eheabschlußgrundsätzlich der Brautpfarrerzuständıg SC1, nıcht der des
Bräutigams. Das Ommt also nıicht daher, dafß, w1e einmal S  ? das
Kiırchenrecht ausnahmsweisie einmal ‚„‚weiberfreundliche‘“ der gegenüber

Braut esonders ötıtterliche Anwandlungen Z  C, sondiern 1ST
sachlich Recht bedingt: NUur der Brautpfarrer hat C1NC Mund über-

ben, nur 1st daher iınnvall derjenige, der den Ehekonsens entgegEN-
NUmMMET.
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Die Kırche Wr also, die 1 der abendländischenKultur deen OÖffentlich-
keitscharakter der Eheie gerettetund gefestigt hat, hat überhaupt der
staatlıchen Gesetzgebung ErSt die Wege bereitet. Die eutige Eheform, dıe
be1 Lati1en Behörden manches Kopfzerbrechen und Kopfschütteln
ZeUgZT, 1St das Ergebnis ernsten Kampfes, be1 dem 5 die rund-
WEerte VON Ehe und Famıilıe 21INs Daß be1 kirchlichen Eheprozessen C1nNn be-
sonderer amtlıcher Verteidiger des Ehebandes (Defensor vinculi) auftritt
C1LN! Einrichtung, die das staatlıche Recht nıcht kennt Liegt folgerichtig
der gleichen Ebene Das Kirchenrecht verfolgt eben allen Mitteln
C1LN Zrel die Hoheit und Würde christlicher Ehe schützen und heilig
halten CS stellt sich als starke Wehr VOT den Muttergrund Famıilte und
;Oolk Weienn darüber hinaus das Haochbild heiliger Jungfräulichkeit gefeiert
wıird 1ST 18Ss nıcht Ehe oder Geschlechtsfeindschaft Gegenteıil dıe
Tre1i e]jah und Dienst des Höchsten sich opfernde Jungfräulichkeit 1St

we1literer machtvoller Schutzwall das CW15 bedrohte Heiligtum der
Ehe

Was kann 1Un angesichts der bestehenden staatlichen Ehegesetzgebung
geretbeL und verbessert werden? Wir 'OomMmmMmen amıt eigentlich praktı-
schen und schwierigen e1l Er kannn keine abschließenden S  en geben,
höchstens Anregungen, dıe VOTI erfahrenen, verantwortungsbewulsten Män-
11C. und FEFrauen Volkes aufgegriffen un weitergeführt werden
L0

Die modiernen (Gesetze ber d  M bürgerliche Ehescheidung sind C1NC Ta
sache; mi1t der WIr rechnen mMUSSCH V.OrT ıhnen ber einfach die Watiftfen
strecken das verbietet uns die gefahrvolle Dringlichkeit der Ehenot

Setzen zunächst einmal VOTaUS, dıe jetzt geltenden e setze könnten
nıiıcht geändert werden. W 1ie ersten je1l bereits angedeutet wurde, hat d1ie
deutsche Gesetzgebung 1938 die Ehescheidungsgründe erheblich vermehrt,
die Zugänge Ehe bedenklich erweıtert. Es 1STt auch nicht amıt
rechnen, da{ß die Rıchter aut breiter Ebene das (sesetz S handhaben
werden da{ßß C 11NC wesentliche Besserung Ce1INIrı Abgesehen davon, daß
manche Rıchter persönlich yeheimer Bundesgenossenschaft mMIt den Ehe-
retormen stehen, können auch Gutgewillte schließlich eben 1L1UTr das Gesetz
anwenden. ach Ausweis der Erfahrung werden Iso Eheleute gewöhnlich
das Scheidungsurteil erreichen, W GPST einmal die Klage {em Gericht der
dem Rechtsanwalt übergeben 11St Hier 1STE der Ansatzpunkt: darf nicht
SOW-E1T kommen.

EBhekrisen pflegen MI1L kleinen Mißhelligkeiten beginnen dıe sich
Miıifßverständnissen Reiberetien und Zank ste1igyern SO ELw4Ss gibt aber
jedem Lebensstand und jedem Beruft ‚hne daß inNnan deswegen Kurzschluß
macht und VO' Gericht geht Frühere Geschlechter sind darüber hinweg-
gekommen, we1l S1'C wußten, daß darüber hınwegkommen mußten. Dieses
Bewufßtsein gilt Linıie stärken.



Um edoch der allgemeinen, beinahe Mode gewordenen Bewegung eNTt-

gegE  ten, muß 7unächst den gefährdeten Eheleuten selbst geholfen-
den Der heutigen Gesellschaift, der Stadt und leider uch auf dem Lande,
ist Einrichtung verloren ZANSCH, die größter 3soz1ialer Bedeutung
W Verwandtschalfit und Nachbarschaftt. Während Nan früher

Familıe und Nachbarschaft sich füreinander verantwortlich fühlte, hat
sich heute e1iNe Haltung durchgesetzt, die ebenso bequem W1C AKNeVALMI ist:
„ Was sol1l iıch mich die Familienangelegenheiten der andern kümmern,
selbst INC10CS Bruders der Schwester ? Sıie sind alt SCHUS, damıt
fertig werden. Ich 111 die Fınger aran nıcht verbrennen. 6C SO bleibt
i1iNan draußen, anstatt ec1n Woort ruhiger Klärung, behutsamer Glättung und
versöhnlicher Liebe WasSch Gegenteil sind leider iıcht selten Ver-
wandte oder Nachbarn, die durch neidisches, ehrverletzendes Geredei dem
£1NCN Ehegatten erst das Mißtrauen 1 die Seele träufeln und damıt das Un-
glückheraufbeschwören.

Die Nachbarschaft Läßt sich wahrscheinlich nicht einfach wieder beleben.
och sollte INan wch nıcht kurzerhand auf den Versuch verzichten. Wır
reden und schreiben heute bıs ZUm Überdrufß VO'  o soz1aler Erziehung und
soz1alen Problemen, jedoch die schlichtesten, Wege liegenden soz1alen
Anliıegen werden oft übersehen. Gesellschaft und menschliche Ordnung baut
sich nıcht VO!  5 oben durch Organisationen, sondern VOIl nTtTEeEN aut HKrst WEn

wiederMensch Mensch, Verwandter Verwandtem, Nachbar ach-
bar findet sich innerlich verbunden weiß und verantwortlich handelt, wird
Volk werden Die Zusammenballung der Menschen großen namenlosen
Gebilden hat C1nN allgemelne Fremdheit CrZeUZT, die nur Seele Seele
überwunden werden kann Wenn a1lso Nachbarschaft alten S1nNn ohl nicht
mehr verwirklicht werden kann, w4rum sollten nıcht NCUC, unNnscCITICLr Lebens-
ArL angepaßte Formen gefunden werden ? Ernste Eherichter haben längst
versucht den angetragenen Eheprozeß verme1iden, dem S1C den sStre1-
tenden 'Te1ilen CI Gelegenheit menschlicher Aussprache und schiedlicher
Einigung boten nıcht selten M1 bestem Erfolg Immerhin 1st den
sten Fällen für £1NC6 Versöhnung Spat wenil die Sache erst einmal VOTLT (Ge-
richt liegt, ] sechr oft schon Spaft, WEnnn auch Nnur der Rechtsanwalt dem
anderen 'e1l C1inen Brief geschrieben hat Dann versteifen sich dıe Fronten,
erhebt sıch das Rechtsempfinden, bricht die angeborene Sucht ach Recht-
habere1 und Genugtuung durch und treibt bis bıtteren Ende EKs kommt
also darauf a VOT die gerichtliche Regelung Dämme, Hindernisse und
Hılfen einzubauen, die Besinnung, Ruhe und Nachprüfung hinleiten.

Solchie Hılfen könnten und sollten verschiedener Art, vielleicht SOSar W16e

211e Hindernisbahn tiet gestaffelt amtlıche und nıcht- der voramtlıche
Diese letzten verdienen den Orzug, weıl bekanntlich alles Amtliche MmMIt
Mißtirauen angesehen wıird Hs g1Dt Volk überall noch e  9
innerlıiche Männer und Frauen, über alle kenntnisse hinweg, die selbst das
Ehelos SC1INECEM Glück und Bıtternis tragen und sich beacht-
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licher menschlicher ‚e1 SC DCN hab
C!ehrfurchtsvollem Verstehen und selhbstloser Güte, 27zu

Humor, vermöchten 1e]1 Ehenot beseitigen oder mildern. ( ıß ge
OÖOrt 2Zzu kluge Geschicklichkeit, mehr noch reite Menschenliebe und
Grundsatztreue. Aber daß solche Eıgenschaiten noch vorhanden ist
doch unsSe allerbeglückende Erfahrung. S1e sollten 1 IS Linie
setz werden; das W anc echtes soz1ıales Apbstolat, unabhängig V'Ol relig1ösen
Bekenntnis.

Miıt solchen ratungen könnte sich mehr juristische Hılfe verbinden, _
die den Scheidungslustigen liebevoller uhe die Rechtsfolgen darlegen
würde Or allem bezüglıch Ciner etwaigen Abfindung und Zuweisung der
Kinder Es gehört Z Schmerzlichsten WCNN Eheleute aus Leidenschaft

en Proze{( hineingetrieben, ach erfolgter Scheidung ber diese heiklen
Fragen verhandeln INusSSCNHN. Dann erstbricht be1 denen, deren erZz nıcht
ausgebrannte Lava ist, mMit elementarer Gewalt die ater- und Mutterliebe
durch die ngs dıe Kınder Wiıeviele dann Hätte 1ıch das S”
ahnt! Aber CS ist spät, das Gericht hat gesprochen, haben sich
den Rückweg verbaut.

Wenn solcher Weise auf verbitterte Ehepaare eingewirkt wiırd, besteht
dıe Hoffnung, daß C6 hoher Hundertsatz der zahlreichen Ehekrisen nıcht

Scheidung führt HEs würde langsam wıieder C111 NCUCS Denken, C116 NeCUC
Bereitschaft opfervollem Durchstehen SlCh melden. Selbstverständlich
sollte daneben auf breiter Grundlage die allgemeine VolkserziehungC11N-

SEtzen und überhaupt alles getan werden, dem sich naturhaften, anı-

geborenen Familiensinn und Verantwortungsbewußltsein CUC Antrıebe
geben Freilich nıcht der Form, daß der Staat oder staatlıch' gelenkte
Massenorganisationen alles leisten wollen, wodurchdem einzelnen die In1ı-
t1atıve SCHOMUNON wird. Es g1ibt kein anderes Erlebnis, das dıe männliche
Unternehmungslust und die zähle gabeder rau bis Höchsten
steigert W1€6 gerade die Vater- und Mutterschaft. Der tat wordene, geord-
eTe Fortpflanzungstrieb 1St zugleich der machtvolle Hebel, deralle schlum-
mernden Kräfte 1 Menschen 1 Bewegung set’zt

Noch bleibt C1Ne letzte Frage W ie könnte C1]  S kommende Ehe
gesetzgebung diem Übel steuern ?

nk-Der Gesetzgeber, mit SC1iNCN 1ıtteln alleın, kann tiefgreifende Kr
heiten 1 Volkskörper ınicht heilen, J2 nıcht einmal wirksam bekämpfen Die
Gesundung MU inneren Kräften ausgehen Immerhin vermag du
geschickte Gesetzgebung zunächst einmal Dämme aufzurichten, damıt nıch
‚och weitere Gebiete der Flut anheimfallen; aqußerdem annn dıe vVon

ansetzenden Heilungsvorgänge stutzen und fördern.
In Deutschland wird der staatlıche Gesetzgeber nıcht einfachhin das katho-

lische Eherecht übernehmen können Unser Volk ist relig1ös 1e] sechr
spalten. Er 1STt nıcht einmal der glücklichen Lage W1C eLw2 der Ge
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sunde fın S1 teSCMP ne guten
der Jahrhundertivende bestimmte Kreise und poli-

Grup eder den rag gestellt, die i vile Ehescheidung
gestatten. ach dem letzten Krieg, Wl erhebliche Volksteile

radikalen Parteien. anheimfielen und das relig1öse Leben 1 Krise
. geriet, schien uch die Todesstunde für dıe unautlösliche Ehe gekommen.
Aber das Olk hat be1 Beiragung, 1S 1 die jJüngsten Tage,CL gesetzlıch

zulässige Ehescheidung abgelehnt; hat parteipolitische rwägungen,
Antiklerikalismus beiseitegeschoben und der Stimme SC11LCS och

gesunden, naturhaften Famıiliensinnes Raum gegeben. Mit solchen Voraus-
setzungen annn der deutsche setzgeber nıcht

Es 1St also Sar nıcht daran denken, daß Nser«e® Ehegesetze Grund
(3auf geändert werden könnten. ber die schliımmsten Schäden dies heute gel-

tenden Rechtes beseitigt werden. Weenn Folgenden aut CIN1SC
dieser chäden hingewiesen wird, bedeutet das nicht, daß die g-
nannten Bedenklichkeiten uns unbedenklich erscheinen Alle Eınzelheiten
besprechen, unmöglıch, SC1 bezüglıch des geltenden (Fesetzes (de lege
Jata), SC1 CS bezüglich eiwa kommendeen (de Jlege ferenda).

Obgleich sich jedoch Mindestforderungen handeln kann, bleıibt
as Bemühien C1inN! Gesetzverbesserung: VON höchster Dringlichkeit. Wır
können CS uns aut die Dauer nıcht leisten, wichtige Gesetzes- oder Ver-

fassungsentwürfe ohne gründliche Vorarbeit heranzugehen. Die Hast W r
Nachkriegszeit hat ohnehin überall übere1ilten Rechtsschöpfungen
SCZWUNSCH Noc C11C andere Tatsache legt uns behutsames, umsıchtiges
Vorgehen ahıe die unselige Teilung Deutschlands ZWC1 Republiken die
auf entgegengesetzter Weltanschauung aufgebaut sind. SO 1st damıt rech-
NCNH, daß die Gesetzgebung sich auseinanderentwickelt. April dieses Jahres

wurde der Ostzone NCUC Familienrecht angekündigt. Se1ine Grund-
zügeentfernen sich, SOWe1t bisher bekannt sind, von der abendländischen
Gewohnheit weit, daß beinahe verzweıfeln möchte

Um größer 1st die Gefahr fürden Westen, der zıelbewulßiten Weelt-
anschauung und Planung bisher ILUFr abwartendes Zögern und Unsicherheit

Grundsätzlichen entgegenzusetzen hatte
Zaunächst gilt gesamtdeutschen Gebiet noch das nationalsozialistische

_ Ehegesetz VIOIM Jahre 1938, mit den Abwandlungen des Kontrollratsgesetzes
Nr 16 VO Februar 1946 Auf SC1NIC Grundlage 1St NunNn och einzugehen.

der Spitze steht der unbedingte, ausschließliche Anspruch des Staates,
dieEheverhältnisse regeln Lag dieses streben schon dem Personen-
standsgesetzV 1875 und dem BG  w zugrunde, erfuhr der Gesetz

gebung des Dritten Reiches natürlıch den stärksten Akzent Auf SEC111C Aus-
wirkungen mMupeinlich geachtetwerden, dienn S1'C bedeuten aut C1NCIN wich

Gebietden totalen Staat
zweıter Stelle steht 1 Gesetz 1938 der Grundsatz, daß dıe Ehe

tür den Staat VOTallem Ce1N'C bevölkerungspolitisch biologische Einrichtung
25
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1ST ZUr Erzielung ”ahlreichen und gesunden Nachwuchses. Das Kontrollr
DESELZ hat die auffälligen Auswüchse der Rassentheorie beseitigt, nıicht
aber die feinen unterirdischen Wurzeln und Würzelchen auSgCr1SSCNH. Sınd
S1C schöon 1 sich Irrtum vergiftet, können S1C Verbindung mit dem
totalen Machtanspruch des Staates zußerst gefährlich werden

W4e we1t der damalıge Staat gehen gedachte wird Beispiel der SO-

genannTten postmortalen Eheschließung klar Wı 7wischen der lebenden Braut
und dem bereits sicher gefallenen Soldaten, unte: bestimmten Voraussetzun-
DSCN, dıe noch geschlossen werden konnte geht juristisch noch anll, daß

Ferntrauung MmMI1It voraussSeSahSCchCI Willenserklärung als gültig erachtet
wıird auch Augenblick der amtlichen Regıistrierung der C1NC enl
rye1its TOL WAarc Hs 1sSt auch vertretbar, wenn der Staat soz1alen Grün-
den der Braut C11NCSs Gefallenen dıie Rechtsfolgen W16 W ıtwe zuerkennt
ber bedeutet e1Ne Verkennung des Ehesinnes, Eheschließung ZW1-

schen C1NC) Lebenden und SC1IiNemM Toten konstruteren wollen Hıer wird
nıicht mehr ge-heiratet sondern Staat ver-heiratet In logischer Folge-
richtigkeit 1ST dann nıcht mehr WEeITL da{(ß C1NCSs Tages der totaleStaat auch
Lebende „verheıiratet‘ Diıieser ‚„„Führererlaß“” ber die postmortale Trauung
hat W16C Wetterleuchten das Gelände erhellt für C116 Augenblick den
Weg sichthar werden lassen, den der ‚eue Staat beschreiten gewillt
SO übertrieben mag geltenden Ehegesetz sind die Ansätze ach
W1C VIOT' vorhanden.

Endliıch drıittens, die Scheidungsgründie Die schon se1t Jahrzehriten be-
Te1LS be1 Ausarbeitung des BGB vorgetiragenen Wünsche, neben dem Ver-
schuldungsprinz1ıp auch den Zerrüttungsgrundsatz das (sesetz aufzuneh-
INCN, ist Gesetz 1938 überreich ertüllt worden. Betrachten nun
169e Neuerung ‚soch ganz kurz S11 Eheverschuldung vorliegt, wird 1ı
der Regel nıcht NUur objektiv aUusSs der Tatsache C111G7° begangenen Eheverteh-
lung festgestellt, sondern hauptsächlich aus dem subjektiven Urteil des VOLT-

letzten Ehegatten. Dieser ann 1 nıch AQuUsSs der verantwortungsbewußten Ab-
sıcht, die Ehe aufrechtzuerhalten, den Familienstand und dıe Kıiınder ret-
ven, das Vergehen verzeihen 1€e Verschuldung als Scheidungsgrund
AUS der Welt schaffen. dagegen e1inNc Ehe Trruttet 1ST, daß „ihre Auf-
rechterhaltung be1 richtiger Würdigung des Wesens der Ehe und des g_
Sa”amten Verhaltens der (5atten sittlich nıcht rechtfertigbar 1st  . 48, 2); das
kannn schließlich Tages sehr ohl NUr objektiven Beurteilung
durch den Rıchter, das he1lit den Staat unterworfen werden. Ja etiwa

Önnte inNnan logıisch weitergehen und alle Verschuldungsgründe CINSPANCN,
S1C dem Zerrüttungsprinz1p unterzuordnen. Damıiıt wird aber jeder

seitigen ‚„böslichen Veranlassung‘ jedem beiderseitigen Zusammenspiel der
(Gatten Scheidungsziel, schließlich SOSar dem Eıingriff der Staatsgewalt
das 'Tor geöffnet. der ist S 48 nıcht C110 Ungeheuerlichkeit, (O. dem un-

schuldigen e1l ;ohl e1in Einspruch DCSDCN das Scheidungsbegehren des Schul-
digen eingeräumt wırd, aber dieser Widerspruch VO Gericht nıcht beachtet
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werden soll,wenn dieoben gezeichnete Zerrüttung vorliegt?. Wohin 4S
führen konnte und imMmmer noch annn zeigt C111 Entscheidung des
Reichsgerichtes (Bd 168, 8) Ehemann hatte durch vieltfachen Ehe-
bruch die Ehe Iru Trau mMIt Geschlechtskrankheit angesteckt und
unfruchtbar gemacht lebte NuUunN mMITt SinNner anderen sSammen Die Ehe-
Irau wıidersetzte siıch der Scheidung, das Reichsgericht jedoch entschied für
d1ie Scheidung, we1il die Ehe mMIit dieser Tau J doch keinen vernünftigen Sinn
mehr habe und durch We1Leres Zusammenleben der der Trau zugefügte
Schaden nıcht behoben werden könne Hıer 1st furchtbarer Weise die
biologisch-materialistische Betrachtungsweise durchgebrochen die Ehe als
nAnliegen der beiden Gatten die Hände des totalen Staates g_

Da wurde nıcht mehr Recht sondern dem Recht und der Sıttlichkeit
VOTr dem Volksempfinden ohn gesprochen Was bedeuten annn
die VWaorte ‚„be1 richtiger Würdigung des Wesens der Ehe oder 5 WCNN das
Scheidungsbegehren ıttlıch gerechtfertigt 1ST S1ie sind Nur och eiINe faden-
schein1ge und scheinheilige Tarnung Das richtig verstandene Wesen der
Ehe, das richtige Sıttliıchkeitsempfinden duldet überhaupt keine Scheidung,

wenigsten aber C101 Rechtswahrer ausgesprochene und gyesicherte
Belohnung des Ehebrechers Eheverbrechers.

Die Darstellung dieser äußersten Eherechtsentartung möge den Abschluß
bilden. St1ie zeigt erschreckend, W1C6 weit die Nacht ist; wohln der Weg auf
1eser Bahn führen kann Sıe ruft aber uch die gesundıe Abwehr 1Ler Guten
wach Das deutsche Eherecht mu{(ß e2sser werden, WENN Recht und Ordnung,
Famıilıe uhd Olk bestehen sollen

Liturgische Erneuerung Protestantismus
Von SIMMEL 5. ]

Die Besinnung auf das Wesen der Kırche hat heute e1l des Prote-
Tantıiısmus ernstem PFPorschen und mehr ıoch tiefem Beten angetrieben
Alts der Vielfalt der Erscheinungen soll auft Z WC1 Kre1ise hingewiesen WeTIT-
den be1i denen das besonders deutlich wıird Der C116 On iıhnen sammelt sich

Deutschland nTtTer dem Namen „Berneuchen ährend der andere als
„„Communaute de Cluny der reformıerten Kirche Frankreichs angehört

Es Wr die Not der evangelischen Kırche, dıe beidie Geme1inschaften ENT-
stehen Liefß Im Januar 1923 kam die deutsche Geme1inschatt ZUuU erstenmal

Schlofß Angern be1 Magdeburg Zzusammen VIO Maı desselben Jahres ab

Hıer noch ec1inNn 1nweis auf NEUEC einschlägıge Schriften. Sehr zut 1ST die Arbeit VO  @} Port-
mann, Das unautlösliche Band Fın Wort Seelsorger un: Jurıisten, Med:ızıner Uun! FErzieher. (125
Münster F950; Aschendorft. 80 un Außerdem:

sHr. ö8
Max Picard, Die unerschütterliche Ehe rlenbad-Zürich 1942, Eugen Rentsch, sEr. und

Dölle, Grundsätzliches ZU) Ehescheidungsrecht (Schriftenreihe der Evangelischen Aka-
demie 33)) Tübingen 1946
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